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URGENT ACTION 

ZWANGSEINWEISUNG VERHINDERN! 

RUSSISCHE FÖDERATION 
UA-Nr: UA-098/2021   AI-Index: EUR 46/4737/2021   Datum: 16. September 2021 – ds 

ALEKSANDR GABYSHEV, 52 Jahre 

Der Schamane Aleksandr Gabyshev ist in Untersuchungshaft wegen dem Vorwurf der Gewaltausübung gegen eine_n 

Polizist_in und soll in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden. Er hat Rechtsmittel gegen die 

Zwangseinweisung eingelegt, welche am 23. September vom Obersten Gerichtshof von Sacha (Jakutien) geprüft wird. 

Aleksandr Gabyshev war schon länger im Visier der Behörden, seit er 2019 zu einem Fußmarsch von Sibirien nach 

Moskau aufgebrochen war, um durch seine schamanischen Kräfte den Kreml von Wladimir Putin zu „säubern“. Er 

wurde aufgrund seiner Kritik an den russischen Behörden und seines friedlichen Aktivismus wiederholt willkürlich 

festgenommen, erniedrigenden Durchsuchungen und Untersuchungen ausgesetzt und in eine psychiatrische Anstalt 

eingewiesen. 

Der 52-jährige Aleksandr Gabyshev aus Jakutsk soll nach dem Beschluss des Stadtgerichts Jakutsk vom 26. Juli 

2021 in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen werden. Er hat Rechtsmittel gegen diese Entscheidung 

eingelegt. Die Anhörung dazu wird am 23. September stattfinden.  

Somit soll Aleksandr Gabyshev zum wiederholten Mal als Bestrafung in eine psychiatrische Anstalt eingeliefert 

werden. Er wurde bereits am 12. Mai 2020 willkürlich in eine Klinik eingewiesen und am 22. Juli 2020 nach 

öffentlicher Kritik wieder entlassen. Sollten seine Rechtsmittel am 23. September abgelehnt werden, besteht das 

Risiko einer Einlieferung auf unbestimmte Zeit und einer Zwangsbehandlung.  

Die Freiheitsberaubung aufgrund von psychischen Erkrankungen ist gemäß dem Völkerrecht und internationaler 

Standards ungerechtfertigt, wenn sie nicht unbedingt notwendig ist, um die Person selbst oder andere zu schützen. 

Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, dessen Vertragsstaat Russland ist, verbietet 

die Freiheitsberaubung aufgrund von Behinderungen jeglicher Art, einschließlich psychischer oder geistiger 

Behinderungen. Darüber hinaus kann laut dem Sonderberichterstatter über Folter eine medizinische Behandlung, die 

ohne freie und auf Kenntnis der Sachlage gegründete Einwilligung durchgeführt wird, unter Umständen als Folter 

oder andere Misshandlung gelten. 

Aleksandr Gabyshev ist ein Schamane und engagiert sich seit 2018 als friedlicher Aktivist und öffentlicher Kritiker 

von Wladimir Putin. Seither wurde er wiederholt willkürlich von der Polizei festgenommen, erniedrigend durchsucht 

und unbegründet in psychiatrische Einrichtungen eingewiesen. Am 27. Januar 2021 wurde seine Wohnung von 

Dutzenden Polizist_innen durchsucht, er wurde festgenommen und der Anwendung von Gewalt beschuldigt.  

HINTERGRUNDINFORMATIONEN 

Am 23. September wird der Oberste Gerichtshof von Sacha (Jakutien) über die Rechtsmittel von Aleksandr Gabyshev 

gegen die Entscheidung des Stadtgerichts für eine Zwangsbehandlung und -einweisung auf unbestimmte Dauer in 

eine psychiatrische Einrichtung entscheiden. 

Der Schamane Aleksandr Gabyshev ist für sein Vorhaben bekannt, 8.500 Kilometer von Jakutsk nach Moskau zu 

wandern und seine schamanischen Kräfte dafür nutzen zu wollen, den Kreml von Wladimir Putin zu „säubern“. Im 

September 2019 wurde er, nach einigen Wochen Fußmarsch und Hunderten zurückgelegten Kilometern, willkürlich 

von der Polizei festgenommen. Er wurde in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen, aber kam bald wieder frei. 

Danach wurde er unter Beobachtung gestellt und galt als Verdächtiger wegen „öffentlichen Aufrufs zu extremistischen 

Aktivitäten“ unter Paragraf 208 (1) des Strafgesetzbuches. Im Mai 2020 versuchte er erneut, zu Fuß nach Moskau zu 

gehen und wurde wieder festgenommen, weil er sich geweigert haben soll, sich auf Covid-19 testen zu lassen. Er 

wurde von Psychiater_innen in einer Klinik untersucht, die feststellten, dass er im Zusammenhang mit seiner Absicht, 



 

 

 

 

„der Regierung zu schaden“, an einer „Überbewertung seiner eigenen Persönlichkeit“ leide. Nach öffentlicher Kritik 

in Russland und international wurde er am 22. Juli 2020 aus der Klinik entlassen. 

Am 27. Januar 2021, wenige Tage nachdem Aleksandr Gabyshev die Vorbereitungen für einen weiteren Marsch nach 

Moskau angekündigt hatte, wurde sein Haus von ungefähr 50 Ordnungskräften gestürmt, die vom stellvertretenden 

Innenminister Jakutiens angeführt worden sein sollen. Der Vorwand für die Durchsuchung war, dass Aleksandr 

Gabyshev einen Psychiatertermin für seine vermeintliche psychische Erkrankung nicht wahrgenommen hatte. Die 

Polizei gab an, dass Aleksandr Gabyshev während seiner Festnahme ein jakutisches Zeremonienschwert gezogen und 

einem der Ordnungskräfte eine kleine Schnittwunde zugefügt habe. Das Stadtgericht Jakutsk beschloss am 

2. Februar, ihn zur medizinischen Untersuchung in eine psychiatrische Anstalt einzuweisen. Drei Wochen später gab 

die Ermittlungsbehörde bekannt, dass er offiziell wegen „Aufrufs zum Extremismus“ und „Gewaltanwendung gegen 

Polizeibeamte“ angeklagt worden sei. Am 18. März sagten medizinische Expert_innen, dass bei ihm ein psychisches 

Problem diagnostiziert wurde, das einen Krankenhausaufenthalt und eine Behandlung erforderlich machte. Am 

26. Juli beschloss das Stadtgericht Jakutsk, Aleksandr Gabyshev für die Dauer der Ermittlungen zu den oben 

genannten Vorwürfen auf unbestimmte Zeit in der Psychoneurologischen Klinik der Republik Jakutien unterzubringen. 

SCHREIBEN SIE BITTE  

FAXE, E-MAILS, SOCIAL MEDIA NACHRICHTEN ODER LUFTPOSTBRIEFE MIT FOLGENDEN FORDERUNGEN 

▪ Bitte leiten Sie alle erforderlichen Schritte ein, um dafür zu sorgen, dass Aleksandr Gabyshev nicht als Bestrafung 

in eine psychiatrische Anstalt eingeliefert wird und dass die Schikane der Polizei aufgrund seines friedlichen 

Aktivismus aufhört.  

▪ Alle Vorwürfe gegen ihn müssen wirksam und unparteiisch untersucht werden und sein Recht auf ein faires 

Gerichtsverfahren muss respektiert werden.  

 

 

APPELLE AN 
STAATSANWALTSCHAFT DER REPUBLIK SACHA (JAKUTIEN) 
Maksim Nikolaevich Popov 
prosp. Lenina, d. 48 677027 Yakutsk 
Republic of Sakha (Yakutia)  
RUSSISCHE FÖDERATION 
E-Mail: resp_prok@sakha.ru  
E-Mail des Menschenrechtsbeauftragten für die Republik 
Sacha, Jakutien: upsakha@sakha.gov.ru 
(Anrede: Dear Prosecutor / Sehr geehrter Herr Staatsanwalt) 
 

KOPIEN AN 
BOTSCHAFT DER RUSSISCHEN FÖDERATION 

S. E. Herrn Sergei Nechaev 
Unter den Linden 63-65 
10117 Berlin 
Fax: 030 – 2299 397 
E-Mail: info@russische-botschaft.de 

Bitte schreiben Sie Ihre Appelle möglichst sofort. Schreiben Sie in gutem Russisch, Jakutisch, Englisch oder auf 
Deutsch. Da Informationen in Urgent Actions schnell an Aktualität verlieren können, bitten wir Sie, nach dem 
11. November 2021 keine Appelle mehr zu verschicken. 

PLEASE WRITE IMMEDIATELY 

▪ I call on you to take all necessary steps to ensure that Aleksandr Gabyshev is not subjected to punitive psychiatry, 

and that his harassment by police in retaliation for his peaceful activism stops. 

▪ Any allegations against him must be effectively and impartially investigated, and his right to a fair trial must be 

fully respected. 
 

 

ACHTUNG! Aufgrund der Verbreitung des Coronavirus ist die weltweite Briefzustellung momentan eingeschränkt. 
Bitte prüfen Sie auf der Website der Deutschen Post unter „Aktuelle Informationen zum Coronavirus“, ob Briefe 
im Zielland zugestellt werden. Falls nicht, senden Sie Ihre Appellschreiben bis auf Weiteres bitte auf 
elektronischem Weg. Appelle in Papierform können außerdem an die Botschaft des Ziellandes in Deutschland 
geschickt werden. 


